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1. AUSGANGSLAGE
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Inwil wurde 2017 – 2020 einer Gesamtrevision
unterzogen. Die Teilrevision Ausscheidung Gewässerräume ausserhalb Bauzone
und die Ausscheidung der Freihaltezone Wildtierkorridor wurde im Jahr 2022 durch
die Gemeindeversammlung beschlossen und Ende 2023 durch den Regierungsrat
genehmigt.

Bereits im Rahmen der Gesamtrevision wurde in Zusammenarbeit mit den Eigentü-
mern des Quartiers Rosegg, der Gemeinde, dem Ortsplanungsbüro und der Hoch-
schule Luzern das Quartier analysiert und eine gemeinsame Innenentwicklung an-
gestrebt. Dabei war auch die bestehende Erschliessung immer wieder ein Thema.
Aufgrund dieser Quartierentwicklung in den Jahren 2017 - 2018 wurde im Rahmen
der Gesamtrevision Massnahmen im Verkehrsrichtplan beschrieben und über ein
grosses Areal im Gebiet Rosegg eine Gestaltungsplanpflicht gelegt. Die Eigentü-
merschaft verpflichtete sich in einem qualitativen Verfahren und zusammen mit der
Gemeinde und externen Beratenden ein Workshopverfahren vorgängig zur Erstel-
lung des Gestaltungsplans durchzuführen.

In den Jahren 2021 - 2022 erfolgte in mehreren Sitzungen die Erarbeitung des
Richtprojekts über das Areal mit Gestaltungsplanpflicht. Die Eckpunkte des Richt-
projekts wurden in einen Gestaltungsplan überführt. Aufgrund der veränderten Er-
schliessung im Rahmen des Workshops, ergeben sich in der Grundnutzung Verän-
derungen. Das Verfahren zwischen Gestaltungsplan und Zonenplanänderung wird
parallel geschaltet, da eine klare Abhängigkeit zwischen dem Gestaltungsplan und
der neuen Verkehrsführung in der Grundnutzung besteht.

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans soll eine Abstimmung zwischen
Gestaltungsplan und Zonenplan erfolgen und die Verkehrsführung für das Quartier
Rosegg optimiert werden.

Die Meilensteine für das Verfahren sehen wie folgt aus:

- Kantonale Vorprüfung     Frühjahr 2024
- Anpassung und Bereinigung     Sommer 2024
- Öffentliche Auflage (30 Tage)    Sommer 2024
- Beschlussfassung Gemeindeversammlung  Herbst 2024
- Genehmigung Regierungsrat    Frühjahr 2025

Abb. 1: Ausschnitt Zonenplan heute rechtsgültig
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Die Strasse, welche durch das Quartier Rosegg verläuft und das Gestaltungs-
planareal durchquert, soll in ihrem Verlauf verschoben werden. Dies führt zu einer
Optimierung in den Bereichen Erschliessung und Nutzungsmöglichkeit des Areals.

Abb. 2: Ausschnitt Situationsplan Gestaltungsplan, Leuenberger Architekten AG

Vorhaben
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2. GRUNDLAGEN UND
RAHMENBEDINGUNGEN

2.1. Kantonale und regionale Planungen
Die übergeordneten Planungsinstrumente kantonaler Richtplan und die regionalen
Teilrichtpläne ergeben keine spezifischen Vorgaben für das Areal.

Auf dem Grundstück Nr. 30 befindet sich ein erhaltenswertes Wegkreuz, welches
durch die Teilrevision nicht tangiert wird. Auch in Hinblick auf die Schulanlagen Rä-
geboge (schützens- resp. erhaltenswert) sind mit keinen negativen Auswirkungen
durch die Teilrevision zu rechnen.

Abb. 3: Ausschnitt kantonales Bauinventar, Geoportal Luzern
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2.2. Kommunale Planungen
Der Verkehrsrichtplan aus dem Jahr 2020 mit Änderungen aus dem Jahr 2023 be-
rücksichtigt die vorliegende Planung bereits und nennt für das Gebiet folgende Mas-
snahme E9: «Erschliessung der Bauzone Rosegg über Sammelstrasse im Süden.
Lage und Ausgestaltung der Erschliessungsstrasse im Norden abhängig von der
Quartierentwicklung (Gestaltungsplan).»

Abb. 4: Ausschnitt Verkehrsrichtplan mit der Massnahme E9

Verkehrsrichtplan
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3. ÄNDERUNG ROSEGG

3.1. Anpassung Zonenplan
Die Strasse im Norden, welche parallel zur Hauptstrasse am Restaurant Kreuz vor-
bei in das Quartier Rosegg führt, soll nach Osten Richtung Grundstück Nr. 472
verlegt werden. Im Süden soll die Erschliessung von der Parzelle Nr. 475 zukünftig
über das Grundstück Nr. 985 an das Grundstück Nr. 28 angeschlossen werden.
Die Parzelle 475 gewinnt dadurch 8 m2 an Wohnzone. Total beträgt die Fläche der
Strasse auf den Grundstück-Nrn. 30, 984 und 985 neu noch 228 m² anstatt heute
451 m². 9 m² können von der Verkehrszone zurück in die Landwirtschaftszone aus-
gezont werden.

Abb. 5: Ausschnitt Teilzonenplanänderung Stand «Differenz»

Anpassung
Zonenplan
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3.2. Beurteilung
Von der vorliegenden Planung sind folgende Sachthemen betroffen:

1) Es ist kein Wald und keine bestockte Fläche betroffen.
2) Es ist kein Wildtierkorridor betroffen.
3) Es ist kein Gewässer betroffen.
4) Die Themen Grundwasserschutz und Siedlungsentwässerung sind nicht

betroffen.
5) Es erfolgt keine Änderung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren.
6) Die NIS-Verordnung ist nicht betroffen.
7) Die Störfallverordnung ist nicht betroffen.
8) Es sind keine Altlasten bekannt auf dem Areal. Der Umgang mit dem Thema

Energie bleibt unverändert.
9) Der Mehrwert, resp. die Abgabe erfolgt durch den Gestaltungsplan.

3.2.1. Relevante Sachthemen
Durch die Verlegung der Strasse im Gebiet Rosegg sind theoretisch einige Sachthe-
men betroffen. Da die Erschliessung aber bestehend ist, erfolgt keine Verschlech-
terung der Ausgangssituation. Die Änderung führt zu einer Verbesserung der ge-
samtheitlichen Erschliessung im Gebiet. Mit der Reduktion von Verkehrsflächen
kann die Innenentwicklung an zentraler Lage verbessert werden, was raumplane-
risch wünschenswert ist und bereits im Rahmen der Gesamtrevision mit dem Auf-
zeigen im Verkehrsrichtplan so angedacht war.

3.3. Fazit
Mit der Veränderung der Verkehrszone resp. der Erschliessung kann eine Optimie-
rung des Verkehrs und deren Flächen durch das Quartier Rosegg bewirkt werden.
Die Anpassung ist im Sinne der Entwicklungsstrategie der Gemeinde und führt zu
einer Verbesserung der baulichen Ausgangslage im zentral gelegenen Gebiet Ro-
segg.

Sachthemen nicht relevant relevant Kapitel

Haushälterische Bodennutzung x

3.2.1

Eingliederung in die Landschaft/Landschaftsschutz x

Landwirtschaft und Fruchtfolgeflächen x

Schutzobjekte Denkmalpflege x

Verkehrsaufkommen, Erschliessung und Parkierung x

Lärmschutz (Emissionen und Immissionen) x

Wald und bestockte Flächen x1)

Wildtierkorridore x2)

Gewässerraum-Freihaltung x3)

Grundwasserschutz/Siedlungsentwässerung x4)

Schutz vor Naturgefahren (Gefahrenkarte, Massnahmen) x5)

NIS-Verordnung x6)

Störfallverordnung x7)

Altlasten und Energie x8)

Mehrwertausgleich x9)

Beurteilung

Fazit
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